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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.2011

Norm

GmbHG §42

IO §6

1. GmbHG § 42 heute

2. GmbHG § 42 gültig ab 01.01.1991 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 10/1991

1. IO § 6 heute

2. IO § 6 gültig ab 27.07.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 147/2021

3. IO § 6 gültig von 01.07.2010 bis 26.07.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 29/2010

4. IO § 6 gültig von 01.01.1983 bis 30.06.2010 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 370/1982

Rechtssatz

Die (beklagte) Gesellschaft wird in einem Anfechtungsprozess durch den Insolvenzverwalter vertreten, wenn über ihr

Vermögen ein Insolvenzverfahren erö<net wurde und der angefochtene Generalversammlungsbeschluss die

Insolvenzmasse betri<t (berührt); ist dies nicht der Fall, fehlt also die Masseerheblichkeit, bleiben die Geschäftsführer

zur Vertretung berufen. Masseerheblichkeit ist dabei zwar dann anzunehmen, wenn der anzufechtende Beschluss

Vermögenspositionen der Gesellschaft zum Gegenstand hatte, nicht jedoch, wenn er sich auf die persönlichen

Beziehungen der Gesellschafter untereinander bezog.
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Beisatz: Ob Masseerheblichkeit gegen ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. (T1)
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